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 Nietzsche als Ethnologe

Ein Beitrag zur Klärung der
Quellenfrage

Hans-Jürgen Hildebrandt

W. W. Schuhmacher weist in einem Arbeitspapier
in Anthropos (82. 1987; 629-631) auf drei Frag
mente ethnologischen Inhalts aus Nietzsches
Nachlaß hin, 1 „deren Quelle (bisher) nicht er
schlossen worden ist“ 2 und die seiner Meinung
nach „unter dem provokativen Titel ,Über den
Ursprung der Familie“ 4 zusammengefaßt werden
können (629). Seine weiteren Ausführungen
zeichnen dann „die Suche nach der Quelle/den
Quellen von Nietzsches ethnologischen Aufzeich
nungen“ nach (ibid.), ohne allerdings am Ende ein
Resultat vorlegen zu können. An die Vorgehens
weise Schuhmachers anknüpfend, werde ich im
folgenden diejenigen Arbeitsschritte darstellen,
die schließlich auch zur Identifikation der zentra

len ethnologischen Quelle der vorliegenden Frag
mente führten. 3

Die Feststellung des zugrundeliegenden
Autors bereitete keine größeren Schwierigkeiten.
Dabei konnte an dem im Text vorhandenen

Begriff der „Geschlechtsgenossenschaft“ (vgl.
KSA 10: 329, 330 bzw. KGW 7. Abt. Bd. 1: 339,
340) angeknüpft werden. Dieser Terminus wurde
von Albert Hermann Post (1839-1895) 4 in die

1 Im folgenden werden folgende Abkürzungen verwendet:
KSA = F. Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studien

ausgabe. München 1980.
KGW = F. Nietzsche, Werke. Kritische Gesamtausgabe.
Berlin - New York 1967 ff.

Da Schuhmacher in seinem Arbeitsbericht die KSA zugrun
de legt, werde ich diese Quelle jeweils mit angeben. -

Die drei Fragmente - 8 [6], 8 [8] und 8 [9] - sind
abgedruckt in: KSA 10; 326-333 bzw. KGW 7. Abt. Bd. 1:
336-343.

2 Darüber hinaus macht Schuhmacher auf Fragment 8 [1]
aufmerksam (vgl. KSA 10; 325 bzw. KGW 7. Abt. Bd. 1:
335), das seiner Meinung nach als „Einleitung in diesen
ethnologischen Exkurs . . . gelten [darf]“ und „ebenfalls

noch nicht erschlossen“ ist (629 Anm. 2).
3 Ich habe zunächst die von Schuhmacher benutzte KSA

verwendet, zu einem späteren Zeitpunkt allerdings noch die
KGW herangezogen.

4 Obwohl heute weitgehend in Vergessenheit geraten, ist
A. H. Post einer der zentralen „ethnologischen“ Autoren
des 19. Jh.s und der eigentliche Begründer der vergleichen
den Rechtswissenschaft in Deutschland. - Einige wenige
Informationen zu Leben und Werk finden sich z. B. in

Achelis 1895 und 1896, Bernhöft 1895, Kühtmann 1912. Die
einzige „neuere“ Monographie, die einen etwas ausführli
cheren Abschnitt über A. H. Post enthält, ist W. Sellnows
„Gesellschaft - Staat - Recht“ (1963: 666-692). - Der

wissenschaftliche Diskussion eingeführt, und zwar
mit seiner Veröffentlichung „Die Geschlechtsge
nossenschaft der Urzeit und die Entstehung der
Ehe“ (1875). 5 Diese Publikation kam nun aller

dings ebensowenig als Grundlage für Nietzsches
Exzerpte in Frage wie „Der Ursprung des Rechts“
(1876), da der von Nietzsche ebenfalls angeführte
Terminus „Gruppen-Ehe“ (vgl. KSA 10: 327 bzw.
KGW 7. Abt. Bd. 1: 337) von Post damals (noch)
nicht verwendet wurde. In der zwei Jahre später
erschienen Arbeit „Die Anfänge des Staats- und
Rechtslebens“ beschreibt Post an einer Stelle das
Phänomen „Gruppenehe“ zwar sehr deutlich, 6
einen Einfluß auf die Terminologie hat dies jedoch
nicht. - Da die Exzerpte Nietzsches vom Sommer

1883 datieren, konnte nun lediglich noch Posts
Publikation „Bausteine für eine allgemeine
Rechtswissenschaft auf vergleichend-ethnologi
scher Basis“ (1880/81) als Grundlage gedient
haben, 7 und die Überprüfung der Texte hat diese
These auch vollständig bestätigt. 8

In einem abschließenden Arbeitsgang wurde
dann - der Vollständigkeit halber - noch die

(bisher nicht abgeschlossene) „Kritische Gesamt
ausgabe der Werke Nietzsches“ (KGW) herange
zogen. Dabei stellte sich heraus, daß inzwischen
(1984) die Nachberichte zur siebenten Abteilung
erschienen (KGW 7. Abt. Bd. 4) und die Heraus
geber/Bearbeiter auf dieselbe Spur gestoßen wa
ren. 9 Aufgrund der möglichen Bedeutung der
vorliegenden Exzerpte (dazu später noch einige

Verfasser des vorliegenden Artikels hat vor kurzem mit
einer (von der DFG geförderten) Forschungsarbeit über
A. H. Post begonnen.

5 In seiner „Einleitung in eine Naturwissenschaft des Rechts“
(1872) - die übrigens im selben Jahr erschien wie Bastians
„Rechtsverhältnisse bei verschiedenen Völkern der Erde“ -

verwendet Post diesen Begriff nicht, sondern geht, wie die
meisten Autoren seiner Zeit, noch von der Ursprünglichkeit
der patriarchalischen Familie aus (vgl. Post 1872: 29 f.).

6 „Es heirathen sich nicht einzelne Personen, sondern ganze
Gruppen“ (1878: 12).

7 In diesem Werk wird von Post auch der Begriff „Gruppen
ehe“ übernommen (vgl. z. B. 1880/81 Bd. 1; 96). - Später
hat A. H. Post noch einen Artikel über „Hausgenossen
schaften und Gruppenehen“ (1891) veröffentlicht.

8 Ich habe später noch einen Brief Nietzsches vom 21. Juni
1881 an seinen Verleger Ernst Schmeitzner in Bautzen
gefunden, in dem er u. a. auch Posts „Bausteine“ anfordert

(vgl. KGW 3. Abt. Bd. 1.: 94 bzw. F. Nietzsche, Sämtliche
Briefe. Kritische Studienausgabe Bd. 6: 94).

9 Vgl. KGW 7. Abt. Bd. 4.1: 187-189. In der von Schuhma
cher benutzten KSA finden sich dagegen noch die Hinweise
„Quelle nicht erschlossen“ (KSA 14: 688).

Ich vermute, daß die Identifikation durch Herausge
ber/Bearbeiter der KGW über das - von Schuhmacher nicht

angeführte - Fragment 7 [247] (vgl. KSA 10: 318 f, bzw.
KGW 7. Abt. Bd. 1; 326 f.) erfolgte, in dem Nietzsche
selbst auf Post hinweist.


